
ENTSORGEN - ABER RICHTIG

Deine Geräte.  
Deine Verantwortung.  
Unser Know-how! 



DEINE ENTSCHEIDUNG

ALTE GERÄTE RICHTIG 
ENTSORGEN

GESETZE UND RICHTLINIEN

DEINE VERANTWORTUNG

WAS SAGEN DIE 
GESETZE?

› Elektroaltgeräte, Dentaleinheiten und/oder Röntgengeräte aus Praxen dürfen nicht
über kommunale Sammelstellen (Recyclinghöfe) entsorgt werden

› Der Besitzer/die Praxis muss sicherstellen, dass das Altgerät in einer zertifi zierten Erst-
behandlungsanlage ordnungsgemäß verwertet wird (§21 ElektroG)

› Übrigens: Elektrogeräte müssen eine WEEE-Registrierungsnummer besitzen und bei 
der Stiftung ear registriert sein, bevor sie in Umlauf gehen

„Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur 
Verwertung ihrer Abfälle verpfl ichtet..."

§7 Abs.2 Kreislaufwirtschaftsgesetz

Als Praxisbetreiber haftest Du für Deinen Abfall!

Jede Praxis ist für die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Medizingeräte 
verantwortlich. Diese sind besondere Elektroaltgeräte, da sie vielfach schäd-
liche Substanzen enthalten und somit kontaminiert sind. Sie sind daher 
kein normaler Elektroschrott und nicht für den einfachen Schrottplatz be-
stimmt. Deine Behandlungseinheit wird also mit Verlassen Deiner Praxis 
zu einem gefährlichen Abfall!

Die sorgfältige und händische Entnahme kontaminierter Bauteile ist für 
uns verpfl ichtend und ein Hauptbestandteil unserer Services. 

Die Verantwortung beginnt bei der richtigen Wahl des Entsorgers.

Zertifi zierung

umfangreiche Erfahrung und Fachwissen im 
Umgang mit medizinischen Altgeräten

händische Entnahme und Behandlung von 
Einzelteilen (z.B. kontaminierte Schläuche)

gesetztlich vorgeschriebener Entsorgungsbeleg 
zusätzlich mit Gerätemerkmalen

zertifi zierte Erstbehandlungsanlage 
enretec

§7 Kreislaufwirtschaftsgesetz:
Beauftragung Dritter

Was sind die Kernaussagen?

ElektroG

weitere Richtlinien fi nden sich unter "Kurz erklärt"



GERÄTE DIE WIR FACHGERECHT ENTSORGEN

› Behandlungseinheiten*
› Röntgengeräte*
› Röntgenstrahler*
› Absauganlagen*
› Amalgamabscheider*
› Amalgammischgeräte*
› Kompressoren
› Hygienische Aufbereitungsgeräte 

(Autoclav, Steris)
› Antriebe*
› Zentrifugen*
› Fräsmaschinen
› Ultraschall
› Hand- und Winkelstücke
› Laborgeräte
› & weitere.

DEIN BEWUSSTSEIN

GEFÄHRLICHE ABFÄLLE UND 
KONTAMINIERTE GERÄTE

PRAXISGERÄTE

DEINE GERÄTE

WIR KÜMMERN UNS 
UM SIE ALLE

Das Quecksilber aus Amalgam-Füllungen ist ein Giftstoff für un-
sere Umwelt und stammt z.B. aus ausgebohrten Zahnfüllungen. 
Rückstände fi nden sich in Deiner Dentaleinheit insbesondere 
in den wasserführenden Bauteilen.

Auch Röntgengeräte stellen eine Umweltgefahr da. Die ent-
haltenen Berylliumröhren dürfen unter keinen Umständen in 
die Umwelt gelangen und werden von den enretec-Experten 
händisch entnommen und speziell entsorgt.

Die Menge Quecksilber, die der Größe 
eines Wassertropfens entspricht, 
vergiftet 677.500 Liter Wasser!

PRAXISGERÄTE

* besonders gefährlich durch Kontaminierung

Medizingeräte sind genauso gefährlich wie benutzte Spritzen, nur in groß. 
Auch sie sind sicher zu entsorgen. 



FAQ

DEINE FRAGEN?

WIR HABEN DIE ANTWORTEN!
WAS DU SCHON IMMER WISSEN WOLLTEST

KURZ ERKLÄRT 

WISSENSWERT

AVV Nummer » Nummer in der Abfallverzeichnis-Verordnung. Ein * markiert gefährliche Abfälle

Entledigungswille » einseitige Willenserklärung mit der ein Produkt zu einem Abfall wird und 
dann entsorgt werden darf

Entsorgungsbeleg » Dokument, welches die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen be-
scheinigt. Laut §25 Abs.1 NachW sind die Entsorgungbelege 3 Jahre aufzubewahren.

Entsorgungsfachbetrieb » ein Entsorger, der spezielle Zertifi zierungen nach gesetzlichen Vor-
gaben (Entsorgungsfachbetriebverordnung) besitzt

Erstbehandlungsanlage » Anlage, die dafür zertifiziert ist, Geräte von schädlichen Substanzen 
zu trennen sowie zu zerlegen, damit Materialien weiterverwertet werden können

händische Entnahme » manuelle Entnahme und Zerlegung der einzelnen Komponenten zum 
Recycling und zur Dekontamination

Praxisbegehung » behördliche Kontrolle zur Einhaltung von Aufl agen (z.B. Entsorgungsbeleg)

Stiftung ear » Behörde/Institution zur Überwachung des ElektroG in Deutschland; Registrie-
rungsstelle für Hersteller, die in Deutschland Elektrogeräte in Verkehr bringen

WEEE Registrierung » Waste Electrical and Electronic Equipment » Voraussetzung zum Ver-
kauf von elektronischen Geräten in Deutschland

wichtige Richtlinien » Kreislaufwirtschaftsgesetz; ElektroG; Abfallverzeichnis-Verordnung; 
LAGA-Vollzugshilfe zur Umsetzung des Elekro- und Elektronikgerätegesetzes; RohS-Richtlinie; 
MDR (Medical Device Regulations)

Wer ist verantwortlich für die Entsorgung meines Elektrogerätes und was ist meine Pfl icht 
dabei als Zahnarzt?

Zuständig ist immer der Praxisbetreiber, der für die ordnungsgemäße Entsorgung verant-
wortlich ist.

Warum muss es ein zertifi zierter Entsorgungsfachbetrieb sein?

Deine Geräte können beispielsweise durch Amalgam kontaminiert sein oder Bauteile ent-
halten, die gefährlich für die Umwelt sind und daher speziell behandelt werden müssen.

Was passiert mit den entsorgten Geräten bei enretec?

Zunächst zerlegen wir die Geräte in einzelne Komponenten. Diese werden von unseren Exper-
ten im Team händisch entnommen und je nach Notwendigkeit gespült und entsprechend 
recycelt oder weiterbehandelt. 

Was ist, wenn ich den Entsorgungsbeleg bei der Praxisbegehung nicht vorlegen kann?

Von uns bekommst Du einen Entsorgungsbeleg, auf dem alle wichtigen Gerätemerkmale 
ausgewiesen werden. Diesen brauchst Du, um die fachgerechte Entsorgung behördlich 
nachzuweisen und ggf. Deine Geräte abzumelden ( z.B. das registrierte Röntgengerät). 
Ohne Entsorgungsbeleg hast Du keinen adäquaten Nachweis über die Entsorgung.

Was passiert, wenn ich mein Gerät entsorge und es irgendwo im Wald gefunden wird?

Grundsätzlich gilt, dass Du selbst für Deine Geräte und die korrekte Entsorgung verantwort-
lich bist. Hast Du den richtigen Entsorger gewählt, bekommst Du einen entsprechenden 
Entsorgungsbeleg als Nachweis. Ist dies nicht der Fall und Dein Gerät wird später irgendwo 
aufgefunden, haftest Du! TIPP: Lass Dir immer die Zertifi kate Deines Entsorgers zeigen, um zu prüfen, ob 

der Entsorger für Deine Geräte geeignet ist! Unsere Zertifi kate fi ndest Du zum 
Download auf unserer Website.
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WIR kümmern uns um alle Deine Altgeräte.

SIND zertifiziert und hoch spezialisiert.

DArauf kannst Du Dich verlassen.

enretec GmbH 

Telefon: 0800 225 526 3

Fax: 0800 777 888 3

Mail: equipment@enretec.de Hier Geräte entsorgen!


